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LWJINTERSTEIGER

Thinking about tomorrow.





G E H E I M H A L T U N G S –

V E R E I N B A R U N G
abgeschlossen zwischen

zwischen

Wintersteiger AG
Dimmelstrass 9
4910 Ried im Innkreis, Österreich
in weiterer Folge „WINTERSTEIGER“ einerseits 

und

xxxx
xxxx
xxxx
nachfolgend bezogen auf „xxx“ andererseits
werden aufgrund der Möglichkeit der Aufnahme einer Geschäftsbeziehung unter Austausch vertraulicher (im nachfolgenden näher bezeichneter) Unterlagen zwischen den Unterzeichneten
NACHFOLGENDE BEDINGUNGEN UND BESTIMMUNGEN

vereinbart:

1. Begriffsbestimmungen

1.1 „Übergebende Partei“ ist die Partei, die Informationen überlässt.

1.2 „Übernehmende Partei“ ist die Partei, die Informationen im Besitz der Übergebenden Partei entgegennimmt. Auch die von der Übernehmenden Partei eingesetzten Sachverständigen, unselbständige Mitarbeiter, freiberufliche Kooperationspartner, sonstige Mitarbeiter oder sonstige Unternehmen, Tochterunternehmen, Partnerunternehmen bzw. Unternehmensteile oder –zweige, die unter der Leitung oder in Zusammenarbeit mit der Übernehmenden Partei stehen.

1.3 Datum des Inkrafttretens ist der ….
1.4 Der Begriff „Vertrauliche Information“ kennzeichnet sämtliche Zeichnungen, überlassene Informationen, Konstruktionen, Software, Daten, Geschäfts- und/oder technische Berichte, Jahresberichte, Teile, Patentanmeldungen, Prozesse, Know-how, Studien, Ergebnisse, Erfindungen, Ideen, Kundenlisten und –bezeichnungen, Absatz- und Marketing-Informationen und dergleichen, jedoch unter Ausschluss von

(a) Angaben, die zum Datum des Inkrafttretens öffentliches Gemeingut sind, oder die nach dem Datum des Inkrafttretens ohne Verschulden der Übernehmenden Partei öffentliches Gemeingut werde
(b) Angaben, die die Übernehmende Partei nach dem Datum des Inkrafttretens von einem Dritten erhält, der der Übergebenden Partei gegenüber nicht zur Vertraulichkeit verpflichtet ist.
(c) Angaben, bei denen die Übernehmende Partei den schlüssigen Beweis erbringen kann, dass sie die Information von einer unabhängigen Quelle erhalten hat oder es sich um eine eigene Entwicklung handelt.
2. Verwendung der Information

Der Übergabezweck dient ausschließlich zur Erfüllung der zwischen den Parteien bestehenden Aufträge und lassen sich keine wie auch immer gearteten Rechte an vertraulichen Informationen aus der Übergabe ableiten. Jeder Partner verpflichtet sich, von der Übergebenden Partei übergebene vertrauliche Informationen vertraulich zu halten, solche vertrauliche Informationen als Eigentum der Übergebenden Partei und als Betriebsgeheimnis zu behandeln, und besagte vertrauliche Informationen ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der Übergebenden Partei weder zu veröffentlichen noch anderweitig zu verbreiten. Die Übernehmende Partei verpflichtet sich keine Produkte, teilweise oder vollständig basierend auf diesen Informationen, anderweitig zu verkaufen. 
3. Begrenzter Zugang, Rückgabe von Information
Die Übernehmende Partei gewährleistet die Beschränkung des Zugangs auf vertrauliche Informationen auf Ihre Geschäftsführer, Amtsträger und Mitarbeiter in dem Umfang, in dem diese von dieser Kenntnis haben müssen, und die über die Übernahme der Verpflichtung zur Vertraulichkeit gemäß dieser Vereinbarung zu belehren sind. Im Falle einer Weitergabe der Information an Dritte (Sublieferanten) ist von der übernehmenden Partei sicherzustellen, dass die Vertraulichkeit ebenfalls durch eine Geheimhaltungsvereinbarung mit dem Dritten abgesichert ist. Auf schriftliche Aufforderung durch die Übergebende Partei ist die Übernehmende Partei zur Rückgabe der gesamten vertraulichen Information (und von Kopien derselben) an die Übergebende Partei verpflichtet.
Im Falle, dass die Übernehmende Partei nicht als Lieferant ausgewählt wird, müssen alle vertraulichen Informationen umgehend an die Übergebende Partei zurückgegeben werden. Eine Einbehaltung von Kopien ist ausdrücklich untersagt, jedoch mit der Maßgabe, dass die Übernehmende Partei für die Zwecke der Beseitigung von Streitigkeiten über vertrauliche Informationen nach Rückgabe der vertraulichen Information zum Einbehalt eines (1) Exemplars der vertraulichen Informationen berechtigt ist. Bei Einbehaltung eines solchen Exemplars ist die übernehmende Partei verpflichtet dieses nach Beilegung der Streitigkeiten umgehend an die übergebende Partei auszufolgen und es während der Zurückbehaltung weiterhin wie vertrauliche Informationen i.S. der Ziff. 2 zu behandeln. Im Falle des Zuwiderhandelns gilt insbesondere die Bestimmung über die Vertragspönale gemäß Ziff. 2.
4. Obligatorische Offenlegung

Für den Fall, dass die Übernehmende Partei aufgrund gesetzlicher Bestimmungen (durch Befragung, Verhör, Aufforderung zur Hinterlegung von Dokumenten, Vorladung, zivile Prüfverfahren oder ähnliche Prozesse) zur Offenlegung von vertraulichen Informationen verpflichtet ist, informiert die Übernehmende Partei die Übergebende Partei unverzüglich auf dem Schriftwege, so dass die Übergebende Partei alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen kann, um eine Verfügung zum Schutz ihrer Rechte oder eine Aufgabe ihrer Pflichten erwirken kann. Die Übernehmende Partei verpflichtet sich, nur solche Informationen offen zu legen, zu deren Offenlegung sie durch Gesetz zwingend verpflichtet ist und unterlässt keine Anstrengungen, um weiterhin eine vertrauliche Behandlung der offengelegten Informationen zu erreichen.
5. Rechtsbehelfe
Die Partner vereinbaren, dass bei Verletzung dieser Vereinbarung oder einer ihrer Bestimmungen durch einen Vertragspartner der Geschädigte das Recht hat, sich durch Erwirkung einer Verfügung gegen weitere Verletzung der Bestimmungen dieser Vereinbarung zu schützen, sowie vorbehaltlich weiterer Rechtsschritte bzw. vorbehaltlich einer Gerichtsentscheidung über einen Schadenersatz für einen durch die Verletzung dieser Vereinbarung verursachten Schaden eine Verfügung zu erwirken.
6. Keine Lizenz

Aus dieser Vereinbarung lassen sich keine als die ausdrücklich vereinbarten Rechte ableiten. Kein Bestandteil dieser Vereinbarung beeinflusst die Rechte der Partner nach dem Patentrecht eines beliebigen Landes auf irgend eine Art und Weise oder ist in der Lage, einen Rechts- oder Nutzungsanspruch an bestehenden oder zukünftigen Patentrechten, Patentanmeldungen oder Lizenzen durch einen der Partner dieser Vereinbarung zu begründen.

7. Versicherung

Beide Partner dieser Vereinbarung erklären und versichern hiermit, dass sie nach den gesetzlichen Bestimmungen des Staates oder Landes ihrer Geschäftstätigkeit ordnungsgemäß konstituiert sind und die erforderlichen, dem Unternehmen zustehende Rechte und Befugnisse sowie Besitzrechte in Bezug auf die jetzt von ihnen geleiteten und in ihrem Besitz befindlichen Unternehmen auszuüben. Beide Vertragspartner erklären und versichern des Weiteren ihre Befugnis zur Unterzeichnung und Ausführung dieser Vereinbarung als Unternehmen und zu ihrer Vollziehung, und nach ihrer Unterzeichnung und Aushändigung sind sie nach den Bestimmungen dieser Vereinbarung und nach dem Gesetz entsprechend gebunden.
8. Verzicht

Für den Fall eines Verzichts auf die Ausübung von Rechten bei Verletzung dieses Vertrags oder seiner Bestimmungen gilt dies nicht als Verzicht auf dieses Recht bei einer wiederholten Verletzung der gleichen Bestimmung oder der gesamten Vereinbarung.
9. Trennbarkeit

Ist oder wird eine Bestimmung dieser Vereinbarung ungültig, so versteht sich dies unbeschadet der weiteren Gültigkeit der übrigen Bestimmungen und Bedingungen dieser Vereinbarung.
10.  Titel und Überschriften

Titel und Artikelüberschriften dieser Vereinbarung dienen nur der Übersichtlichkeit und führen auf keine Art und Weise zur Definition, Einschränkung oder Erweiterung des Umfangs oder des Zwecks dieser Vereinbarung oder ihrer Bestimmungen; insbesondere bleiben sie ohne jeden Einfluss auf die Auslegung oder Bedeutung derselben.
11. Anwendbares Recht

Für sämtliche Streitigkeiten, Unstimmigkeiten oder Beschwerden, die auf Grund oder in Verbindung mit dieser Vereinbarung hervortreten, wird die ausschließliche Zuständigkeit des sachlich zuständigen Gerichts in Ried im Innkreis vereinbart. Es gilt ausschließlich materielles österreichisches Recht. Die Anwendbarkeit des UN-Übereinkommens über den internationalen Warenverkauf wird ausdrücklich abgedungen.

12. Quittierung der Übernahme

Die Partner dieser Vereinbarung bestätigen durch die Unterzeichnung derselben den Erhalt eines unterzeichneten Exemplars derselben (bestehend aus vier (4) Seiten mit 16 Artikeln), wobei jede Seite von den Vertretungsbefugten der Parteien unterzeichnet oder paraphiert ist.

13. Fristen

Alle von einer der Parteien nach den Bestimmungen dieser Vereinbarung offengelegten Informationen sind gemäß den Bestimmungen der Ziffer 2 oben durch die Übernehmende Partei für einen Zeitraum von drei (3) Jahren nach der Übergabe unter Verschluss aufzubewahren, wenn nicht die Übergebende Partei schriftlich schon vorher die Freigabe erklärt bzw. die Übergebende Partei die Information durch Ausstellung eines entsprechenden Produkts öffentlich zugänglich macht.
14. Kündigung

Diese Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen und kann von jeder der Parteien unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von dreißig (30) Tagen eingeschrieben schriftlich gekündigt werden, und ist sämtliche vertrauliche Information i.S. der Ziff. 3 zurückzugeben. Die Bestimmungen insbesondere nach Ziffer 2 und 13 oben auch nach der Beendigung weiterhin Gültigkeit behalten.
15. Übertragung

Keiner der Partner hat das Recht, diese Vereinbarung oder sich aus ihr ergebende Rechte und Pflichten ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der anderen Partei auf Dritte zu übertragen.

16. Vollständigkeit

Diese Vereinbarung stellt das ausschließliche gemeinsame Verständnis der Parteien zu ihrem Inhalt dar. Diese Fassung der Vereinbarung gilt als Ersatz für jeglichen vorhergegangenen Schriftwechsel und alle früheren Abreden. Eine Änderung oder Erweiterung bedarf der Schriftform und ist von den Vertretungsbefugten der Parteien zu unterzeichnen.

UNTERZEICHNET UND BEZEUGT durch die im nachfolgenden genannten Vertretungsbefugten der Vertragspartner.

Ried im Innkreis, xxx
 
Wintersteiger AG                                                        xxxxx
Dr. Florestan von Boxberg (Vorstandsvorsitzender)
  ______________________
Mag. Harold Kostka (Mitglied des Vorstands)
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